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BUNDESARBEITSGERICHT

Der Arbeitsplatz ist für viele Menschen von hoher Bedeu-
tung. Er bietet die Möglichkeit, sich im Berufsleben zu 
verwirklichen, und legt als Erwerbsquelle die Grundlage 
für die private Lebensgestaltung. Wie im Privatleben oder 
im Wirtschaftsverkehr gibt es auch im Arbeitsleben zahl-
reiche Anlässe, die zu einem Streit führen können, etwa:

• die Wirksamkeit einer Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses oder die Einhaltung von Kündigungsfristen,

• die Wirksamkeit einer im Arbeitsvertrag vereinbarten 
Befristung,

• die Erteilung oder Berichtigung eines Arbeitszeugnisses, 
• die Berechtigung einer Abmahnung,
• Ansprüche auf Entgelt, Urlaub oder Leistungen der 

betrieblichen Altersversorgung,
• die Erstattung von Schäden, die in Ausübung der Arbeit 

erlitten worden sind,

LANDESARBEITSGERICHT

Revision

Berufung

ARBEITSGERICHT

Klage



• Ansprüche der Arbeitgeberseite auf Rückzahlung zu 
viel gezahlten Entgelts oder auf Unterlassung von  
Wettbewerbstätigkeit,

• Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates,
• die Zulässigkeit eines Streiks.

In Nordrhein-Westfalen gibt es 30 Arbeitsgerichte und 
drei Landesarbeitsgerichte in Köln, Düsseldorf und 
Hamm, die in Streitigkeiten zwischen Arbeitsvertragspar-
teien (Arbeitnehmern und Arbeitgebern), Betriebspartei-
en (Betriebsräten und Arbeitgebern) und Tarifvertrags-
parteien (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden) 
Rechtsschutz gewähren. 

Die Klage vor den Arbeitsgerichten

Über eine Klage entscheidet in erster Instanz das Arbeits-
gericht. Es besteht aus mehreren Kammern mit jeweils 
drei Richterinnern oder Richtern: einer Berufsrichterin 
oder einem Berufsrichter und einer ehrenamtlichen Rich-
terin oder einem ehrenamtlichen Richter aus Kreisen der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Die Klage kann durch ein eigenhändig unterzeichnetes 
Schreiben an das Gericht (auch per Fax) erhoben oder 
elektronisch im Elektronischen Gerichts- und Verwal-
tungspostfachs (EGVP) eingereicht werden. Eine E-Mail 
genügt aber nicht.

Daneben besteht die Möglichkeit, die Klage bei der 
Rechtsantragstelle des Arbeitsgerichts zu erheben. Auf 
der Rechtsantragstelle helfen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Formulierung der Klage, eine Rechts-
beratung erfolgt jedoch nicht. 

Die Klägerin oder der Kläger kann sich auch durch eine 
Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt vertreten 
lassen. Außerdem übernehmen Gewerkschaften und 



Arbeitgeberverbände für ihre Mitglieder die Prozess-
führung. Vor den Landesarbeitsgerichten und dem 
Bundesarbeitsgericht ist eine Vertretung zwingend 
vorgeschrieben. 

In der Klageschrift muss deutlich werden, was das 
Ziel der Klage ist, also zum Beispiel die Zahlung eines 
bestimmten Geldbetrages oder die Feststellung, dass 
das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht be-
endet ist. Außerdem müssen die Klagegegnerin oder 
der Klagegegner sowie deren oder dessen zustellfä-
hige Anschrift angegeben werden. In manchen Fällen 
ist es wichtig, dass die Klage innerhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Frist eingereicht wird, zum Beispiel bei 
Streitigkeiten über Kündigungen oder Befristungen. 

Die Güteverhandlung

Sobald die Klage dem Arbeitsgericht vorliegt, bestimmt 
es einen Termin zur Güteverhandlung. Die Gütever-
handlung findet vor der Berufsrichterin oder dem 
Berufsrichter als Vorsitzender oder Vorsitzendem statt, 
also ohne Beteiligung der ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter. Die Güteverhandlung dient dazu, den 



Sachverhalt und die Rechtslage zu erörtern und nach 
Möglichkeiten einer gütlichen Beilegung des Rechts-
streits zu suchen. Der Rechtsstreit kann hier bereits 
durch Anerkenntnis, Klagerücknahme oder einver-
nehmlichen Vergleich beendet werden.

Kommt es zu keinem Vergleich oder einer anderen 
Beendigung, wird ein weiterer Termin zur Verhand-
lung des Rechtsstreits vor der Kammer bestimmt 
(streitige Verhandlung). Die Parteien erhalten Gele-
genheit, zur Vorbereitung der streitigen Verhandlung 
schriftlich näher zum Sachverhalt vorzutragen.  
Die oder der Vorsitzende kann hierfür Fristen setzen  
und weitere vorbereitende Maßnahmen treffen,  
zum Beispiel Zeugen laden.

Die streitige Verhandlung

Die streitige Verhandlung findet vor der Kammer 
statt. Den Vorsitz führt wieder eine Berufsrichterin 
oder ein Berufsrichter. Die beiden ehrenamtlichen 
Richterinnen oder Richter wirken als Beisitzer mit.
In der streitigen Verhandlung wird der Sach- und 
Streitstand noch einmal eingehend erörtert. Soweit 
erforderlich werden Zeugen vernommen oder Sach-
verständige gehört. 

Alternative: Das Güterichterverfahren

Wenn die Parteien sich weiterhin um eine Konflikt- 
lösung bemühen möchten, kann die oder der Vor-
sitzende sie an eine in diesem Rechtsstreit nicht 
entscheidungsbefugte Richterin oder einen Richter, 
die Güterichterin oder den Güterichter, verweisen.  
In dem Güterichterverfahren können alternative 
Methoden der Streitbeilegung, insbesondere eine 
Mediation, eingesetzt werden.



Das Urteil

Ist der Rechtsstreit bis zum Schluss der streitigen  
Verhandlung nicht gütlich beigelegt worden, ent-
scheidet die Kammer unter Mitwirkung aller drei 
Richterinnen und Richter. Das Urteil wird in der 
Regel im Anschluss an die streitige Verhandlung 
verkündet. Wenn die Parteien während der Ver-
kündung noch anwesend sind, begründet die oder 
der Vorsitzende die Entscheidung kurz mündlich. 
Eine ausführliche schriftliche Begründung wird den 
Parteien später zugestellt.

Die Rechtsmittel

Das Landesarbeitsgericht ist die zweite Instanz.  
Es entscheidet über Rechtsmittel, die gegen 
erstinstanzliche Entscheidungen eingelegt werden. 

Gegen ein Urteil des Arbeitsgerichts ist die Beru-
fung beim Landesarbeitsgericht möglich, wenn 
es in einer vermögensrechtlichen Streitigkeit im 
Berufungsverfahren noch um einen Wert von mehr 
als 600,00 EUR geht. Außerdem kann Berufung 
eingelegt werden, wenn es sich um eine Rechts-
streitigkeit über das Bestehen, Nichtbestehen oder 
die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses handelt 
oder wenn die Berufung vom Arbeitsgericht geson-
dert zugelassen wurde. 



Die Berufung muss von einer Rechtsanwältin oder 
einem Rechtsanwalt oder von einer Vertreterin 
oder einem Vertreter der Gewerkschaft oder des 
Arbeitgeberverbands eingelegt werden. 

In der Berufungsverhandlung ist die Kammer eben-
falls mit einer Berufsrichterin oder einem Berufs-
richter sowie zwei ehrenamtlichen Richterinnen 
oder Richtern besetzt. Der Sach- und Streitstand 
wird auch hier noch einmal eingehend erörtert und 
es wird gegebenenfalls nochmals Beweis erhoben. 
Auch eine Verweisung an die Güterichterin oder 
den Güterichter ist möglich. 

Gegen ein Urteil des Landesarbeitsgerichts ist 
unter anderem bei Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung die Revision an das Bundesarbeitsge-
richt möglich. Sie muss vom Landesarbeitsgericht 
ausdrücklich im Urteil zugelassen worden sein. 
Im Fall der Nichtzulassung der Revision besteht 
allerdings die Möglichkeit, diese Entscheidung vom 
Bundesarbeitsgericht überprüfen zu lassen.

Das Beschlussverfahren

Das Beschlussverfahren ist ein besonderes Ver-
fahren, das vor allem für Streitigkeiten zwischen 
Betriebsrat und Arbeitgeber vorgesehen ist. Im 
Beschlussverfahren wird zum Beispiel darüber 
entschieden, welche Rechte dem Betriebsrat oder 
einzelnen Betriebsratsmitgliedern zustehen. 

Auch die Beteiligten eines Beschlussverfahrens 
können sich für die Verweisung ihres Verfahrens 
vor die Güterichterin oder den Güterichter ent-
scheiden. Eine streitige Entscheidung heißt hier 
Beschluss, nicht Urteil. Als Rechtsmittel stehen 



den Beteiligten (ähnlich wie die Berufung) die Be-
schwerde und (ähnlich wie die Revision) die Rechts-
beschwerde zur Verfügung.

Das Eilverfahren

In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit, wenn also aus-
nahmsweise nicht bis zur Entscheidung im Haupt-
sacheverfahren abgewartet werden kann, wird auf 
Antrag ein Verfahren auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung durchgeführt. Dies kann beispielsweise 
der Fall sein, wenn der Arbeitgeber einen bevorste-
henden Urlaub des Arbeitnehmers nicht bewilligt. 

Im Eilverfahren entfällt die Güteverhandlung. Das 
Gericht trifft nach Durchführung einer streitigen Ver-
handlung oder – in besonders dringenden Fällen –  
sofort auf schriftlichem Weg eine Entscheidung, die 
in der Regel nur einen vorläufigen Charakter hat.   
 

Die Kosten

Die Kosten für das Urteilsverfahren vor den Arbeits-
gerichten sind ermäßigt. Kostenvorschüsse werden 
nicht erhoben. Wenn ein Klageverfahren vollständig 
durch Vergleich beendet wird, entfallen die Gerichts-
gebühren. Unabhängig vom Ausgang des Urteilsver-
fahrens hat vor dem Arbeitsgericht jede Partei die 
eigenen Kosten für eine Rechtsanwältin oder einen 



Rechtsanwalt selbst zu tragen. Rechtsanwaltsgebühren  
werden also nicht von der unterlegenen Partei erstattet.  
Ein Anspruch auf Erstattung der notwendigen Rechts-
anwaltskosten besteht dagegen für Verfahren vor dem 
Landesarbeits- und dem Bundesarbeitsgericht. 

Das Beschlussverfahren ist gerichtskostenfrei. 
Rechtsanwaltskosten müssen auch hier jeweils die Be-
teiligten selbst tragen. Der Betriebsrat kann allerdings 
von der Arbeitgeberseite in der Regel eine Erstattung 
seiner Kosten verlangen.  

Einer Partei, die einen Prozess selbst nicht finanzieren 
kann, kann auf Antrag Prozesskostenhilfe bewilligt und 
eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt beigeord-
net werden, wenn:
• das Verfahren hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, 
• nicht mutwillig erscheint und 
• kein anderer Rechtsschutz (zum Beispiel durch eine 

Gewerkschaft) gegeben ist. 

Sind diese Kriterien erfüllt, kann die Partei von der 
Zahlung der Gerichts- und Rechtsanwaltskosten befreit 
oder ihr eine Ratenzahlung bewilligt werden. Das 
Gericht prüft danach regelmäßig, ob eine Verbesserung 
der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
eingetreten ist. In diesem Fall können nachträglich zum 
Beispiel höhere Raten angeordnet oder die Bewilligung 
der Prozesskostenhilfe wieder aufgehoben werden.

Weitere Informationen zur Arbeitsgerichtsbarkeit 
bekommen Sie online im Justizportal www.justiz.nrw 
(Bereich „Gerichte und Behörden“). 



Alle Broschüren und Faltblätter des Ministeriums der Justiz  
finden Sie unter www.justiz.nrw (Bürgerservice). 
Telefonisch können Sie alle Veröffentlichungen werktags zwischen  
08.00 und 18.00 Uhr bestellen.
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